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Doch gibt eS eine Reihe von Gegenden und Ländern, für welche
ni bloß bezüglich der Miſchehen, ſondern auch bezüglich der rein
proteſtantiſchen Ehen die Entbindung vom tridentiniſchen Geſetz aukto
itativ erfolgt iſt ſo namentlich durch Benedikt XIV für Holland und
Belgien, ſpäter für die lözeſen reslau und Ulm und ür mancheandere Gegenden.

IũI alſo entweder Cajus oder ſeine rau einem Tte
ohnha wo die Trienter Vorſchrift nich iſt verkündigt worden oder
wo vermöge päpſtlicher Dispens die Ehen der Proteſtanten oder dochder Iſchehen ohne Einhaltung der Trienter Vorſchrift giltig ſind,
und wird einem ſolchen rte die Ehe —  aju geſchloſſen
dann iſt in der Tat die Ehe des aju mit ſeiner katholiſchen rau
zwar unerlaubt aber giltig.

ſt ngegen NII rte des Eheabſchluſſes die Trienter
Vorſchrift In Rechtskraft, ohne daß die proteſtantiſchen oder die
iſchehen ausgenommen w  . dann iſt ohne Rückſicht auf die Ver⸗
hältniſſe des Wohnortes der Brautleute, ſie von anderswoher
varen, die Ehe des ajus, E ohne Beobachtung der Trienter
Form geſchloſſen wurde, ungiltig. Desgleichen iſt dieſe Ehegiltig, unabhängig vom Orte des Eheabſchluſſes wenn beide raut
eute, Cajus und eine raut, ihren Wohnſitz oder ihre Ohnſitze
dort aben, die Trienter Vorſchrift In 1 iſt und eine Aus
nahme für die Proteſtanten oder für die Miſchehen nicht ſtattgefunden hatNach dieſen Ausführungen iſt ſowohl die er als die zweiteder oben geſtellten Frage zu entſ eiden

Wohl gibt * einige Theologen, E die Giltigkeit der Ehender getauften Andersgläubigen eiter ausdehnen und dieſelben ſamt
und ſonders von der Trienter Vorſchrift unabhängig machen wollen,
für alle die Gegenden, dieſelben tatſächlich freie Religionsübunggenießen. Für Miſchehen muß dann folgerichtig dasſelbe behauptetwerden. Eln dieſe Auffaſſung ſtimmt weder mit den kirchenrecht⸗en Grundſätzen noch mit der kirchlichen Praxis üherein. Wo nämlichnach den obigen Ausführungen eine Ehe als ungiltig zu gelten ätte,da eu ſich die Kirche nicht, ſie Iim gegebenen Falle0wird, die Nullität der Ehe auszuſprechen und, enn nötig, die Ein
gehung einer anderen Ehe zu geſtatten. Beiſpiele QAus unſerer Zeitkönnen namhaft gemacht werden. So würde der oberſte kirchlicheGerichtshof nie handeln, nicht über die Ungiltigkeit der erſten Ehe
Ahre Gewißheit herrſchte Vgl. Lehmkuhl, Pheol mor. II n. 781— 783

Valkenberg (Hollan — Aug LehmkuhlII (Unerlaubter Gebrauch einer deponierten
Der Bauer Iſidor beſitzt einen Keller, der zwar groß genug iſt,
Um das für das Haus nötige Quantum Moſt und eventuell nochmehr bequem unterzubringen, keineswegs aber ein ſolchesQuantum, Vie * die reichliche Obſternte des Jahres 1898



mit ſich brachte; denn das enn „Moſtjahr“, wie chon lange
keines mehr xX

geweſen. Da war * enn lück für ſidor, daß der
Nachbar Leonhard einen ziemlich geräumigen Keller eſa Iſidor
rſuchte nun den Leonhard, ob er denn nicht un ſeinem Keller en
paar Fäſſer Apfelwein von 12 Hektoliter unterbringen könnte, 6
würde für eine olche Gefälligkeit ſich ſchon erkenntlich zeigen; Ju⸗
glei 0 - noch eine Bitte eſagter Moſt ſei nämlich ein gar
„arger“ (kräftiger), und möchte EL ihn deshalb m Keller noch einige

alten

4⁰ bei einem WirtJahre „abliegen“ laſſen um ihn dann als
in der zu verkaufen. eonhar war damit ogleich einverſtanden
und agte, eS freue ihn, einem lieben Nachbar, wie Iſidor, eine
kleine Gefälligkeit erweiſen zu önnen. Von einem ezahlen könne
natürlich keine ede ſein, das bringe ſchon die Nachbarſchaft mit
ſich Doch auch ebnhar war von der Vortrefflichkeit dieſes
bäuerlichen Nektars ſo überzeugt wie deſſen Herr und rzeuger, und
wer 0 eS ihm auch glei recht übel vermerken wollen, wenn EL

auch nUuLr einmal dem Gaſte in ſeinem Keller eln ißchen zur
eL gelaſſen atte War doch die Verſuchung zu ar und die Ge⸗
legenheit zu nahe! daß doch Leonhard auch Ue einmal der Ver
ſuchung nachgegeben hätte! Aus einmal wurde bald zweimal, und
eS auerte nicht mehr ange, ſo erfreute ſich der edle Tropfen ſidor
einer ganz beſonderen Aufmerkſamkeit von Seite Leonhards. Nicht
nUur, daß letzterer dieſem von einen öfteren Beſuch abſtattete,
X.

unſer Apfelwein ildete bald auch eine Hauptdelikateſſe bei der bäuer⸗
lichen Tafel, die eonhar nach altem Brauche alle ahre einmal
den 77  öd'n und und „Oehnl'n und Ahnl'n (Paten⸗ und
Enkelkinder) geben mu  L, vie auch zu Lichtmeſſen beim „Einſtand“
und überhaupt zu den „heiligen“ Zeiten. Kurz, ſo oft eS hoch herging,
durfte auch unſer 0 nicht fehlen und alle einſtimmig IM
Lobe ber ſeine Güte, oder man ließ ſich falls man zuhauſe ſelbſt
einen ſo 9 Tropfen beſaß doch wenigſtens zur Bemerkung herab,
der Moſt ſei gar nicht „dumm.“

Nachdem alſo dem edlen Naſſe Iſidors ſo leißig zugeſprochen
wurde, ſo ird man ſich auch nicht abſonderlich wundern,
x  leBli beide Fäſſer unt vier Hektoliter leichter gemacht
wurden. Doch darf aber 10 etwa nicht lauben, daß eonhar
dieſe vier Hektoliter einfach geſtohlen habe; das nicht Dazu hätte
& ſich ſchon als ehrlicher Chriſt, der 2 ott gab, was Gottes
iſt, und Iim übrigen jedem das Seinige ließ, n-ie verſtehen können.
O0 oft 291 nämlich das Faß Uunt einen Teil ſeines Inhaltes erleichtert
hatte, erſetzte ELr enſelben augenblicklich durch ein gleiches Uantum
von ſeinem eigenen Apfelmoſt, und daß das nur die allergewöhn—
lichſte brte war, das brauchte 10 niemand zu wiſſen Man müſſe
doch für ſeine Gefälligkeit auch aben, meinte Leonhard, die
Fäſſer würden auch „hergenommen“ —I . -9U9:v᷑tc̃o ꝓ⸗am w.; kurz der
Herr Nachbar könne da nicht ſovie dagegen haben.
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Als mun vier ahre ſeitdem der 5Noſt „wohlver⸗
wahrt“ in des Nachbars Keller lag, da ſagte zu ſich Iſidor: 77
Zeit!“ und ging zUum „Rößlwirt“ nach X. ihm ſeinen en „Vier⸗
jährigen“ anzubieten. D

ſt ein feiner,“ ſagte 7. „der ird ſogar
den Sta  eUuten ſchmecken!“ Allein der Wirt, der als vorſichtigerMann ſich 2 nur den Grundſatz le daß Probieren nicht
nUur über Studieren gehe, ſondern auch onſt für manches gut ſei,
was einem allzu vertrauensſeligen Wirt etwa begegnen könnte, fand
bei der Probe manches auszuſetzen: der Geſchma laſſe viel 3U wünſchen
übrig, auch die Arbe könnte weit reiner ſein, und vaSs das für
einen Moſtliebhaber bedeute, das 1 Iſidor ſelber Iſidor,
der ſelbſt über ſeinen Vierjährigen nicht wenig enttäuſcht war undim Grunde genommen dem Rößlwirt doch nicht Unrecht geben
onnte, war ſchließlich noch froh als ihm dieſer zuletzt doch

Per Hektoliter abzog, was übrigens, nachdem das Quantum
bekanntlich 12 Hektoliter betrug, für Iſidor doch immerhin einen
ziemlichen Verluſt bedeutete. Leonhard aber, der von dieſem Handel
gehört atte, ereute nun bitter das dem en 0 angetane
ſchwere Unrecht und fragte glei in der nächſten Beichte 0 ob
und inwieweit ETL etwa Iſidor zUum Schadenerſa verpflichtet QAre
Durfte, beziehungsweiſe mu der Beichtvater unſeren
ebnhar für ſeinen QmM Moſt begangenen Frevel ad ple-
11A COmpensationem verhalten?

Daß eonhar erſatzpflichtig iſt, arüber kann wohl kein
Zweifel beſtehen, nachdem Er entgegen ſeiner Verpflichtung als Depo
ttar die ihm zur Aufbewahrung anbertraute Sache nicht etwa nur
Sine licentia, ſondern gerade 114 damnum deponentis für ſich ver
wendet hat, und zudem EL ſelbſt auf eine Anfrage hin bezüglich der
Erſa

1 als nicht mehr 1 ona Hde betrachtet werden kann.
Zuerſt ird eL natürlich verhalten werden müſſen den Schaden
(damnum emergens) gutzumachen, den Iſidor dadurch erlitten hat,
daß eine ſo bedeutende Quantität minderwertiger orte der 168

EPOsita beigemengt wurde eonhar ird alſo mit einem Worte
das erſetzen müſſen was die Wertdifferenz zwiſchen den Hektolitern
der guten und minderwertigen brte Apfelmoſt beträgt.

Nachdem jedo mit dem damnum auch noch
eln Iüuerum C688SA4IIS Ur den Eigentümer verbunden iſt, ſo erſtre
ſich die Erſa ſelbſtverſtändlich auch noch auf letzteres, ob aber
die in unſerem Falle eine plena COmpensatio in ſich begreift, iſt
reilich eine andere rage Jedenfalls würde (S nicht angehen, Leonhard
gleich im vorhinein zum vollen Erſatz des Gewinnverluſtes 3u ver⸗
Urteilen, ohne vorher die Gründe geprüft 3 aben, auf die ſich das
lucrum CESSAIIS ſtü oder ſtützen ſoll, und die uns reſpektive dem
Iſidor ſchon oben der ößlwir von auseinandergeſetzt hat. Daß
übrigens der gute Mann die Schwächen des Moſtes benützt haben
wird, daraus, bei aller Rückſicht auf den Verkäufer, doch auch

Linzer „Theol.  prakt Quartalſchrift“ 1903. 57
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für ſich noch herauszuſchlagen, dürfen wir wohl mit Sicherheit
annehmen, ohne ihm deshalb gerade er unrecht tun Einen
Eeil des Iſidor E  n Gewinnes werden wir ſomit, auf
die Rechnung Leonhard, auf die des äufer etzen dürfen. Auch
für jenen Defekt, die ar nämlich, derentwegen unſer Wirt 9e
glaubt hat, dem Verkäufer des Moſtes einen eil vom geforderten
Preiſe abziehen 3 nüſſen, eil ſie den Wert des Getränkes In den
Uugen der Kunden vermindere, kann eonhar nicht mit Gewißheit
verantwortlich gemacht werden, da nämlich das Kolorit de Moſtes
von ſehr verſchiedenen Urſachen bedingt ſein kann, Vie 8 denn auch
nicht ſelten vorkommt, daß Apfelwein, auch 1 jahrelang
„Abliegen,“ einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, Im Faſſe
aufbewahrt wurde, doch nicht die gewünſ

E, reine und QrE Färbung
(das „Gold“) erhält, auch ELr M Klärungsprozeſſe nicht geſtört
wurde Daß die Art und Weiſe, wie unſerem Falle mit dem
0u wurde, nicht gerade beigetragen aben mdH zuu
Erlangung der „richtigen“ Färbung, läßt ſich denken Nachdem aber
übrigens die Verſetzung mit der minderwertigen Orte ſukzeſſive
und auch da Im Verhältnis zu dem doch ziemlich bedeutenden Quantum
des Getränkes jedesma nur in leinem Maße Tfolgt iſt, und Die
geſagt, das Kolorit von verſchiedenen Urſachen abhängig ſein
kann, E iſt * jedenfalls ſehr ungewiß, ob die Handlungsweiſe
Leonhards auch wirklich die CauSaàꝗ fficax damuni geweſen iſt Da

ſich alſo hier Aun! einen Defekt reſpektive Aunt einen durch einen
ſolchen Defekt verurſachten Schaden handelt, von dem eS ſehr zweifel  —
haft iſt, bb EL depositarius auch wirklich verſchuldet worden iſt,
ſo kann dieſer auch nicht gehalten werden, denſelben zu erſetzen, denn
„IIOI S8t. imponenda Obligatio, nisi de Cérto (Constet.“ (Of;
NOldin. Summa Theol IIIOIL II 453, 1—2.)

ne weitere Urſache des geringeren ertes des Moſtes und
mi auch des hiedurch bewirkten uüucrum 8S8ANLS ſoll nach dem
fachmänniſchen Befunde unſeres Rößlwirtes endlich im Geſchmacke
7 einem Hau  2  er, wenn man edenkt, daß dieſer, wie

bei jedem etränke, ſo auch bei unſerem bäuerlichen Nektar gerade
das Allerwichtigſte iſt Wenn aber der Moſt einen ſolchen unber
zeihlichen Defekt aufwies, nicht ganz den rechten „Geiſt“ atte, Vie
der bäueriſche terminus autet, ſo werden wir doch éeSma die
u faſt allein Leonhard zuſchreiben müſſen, der eben bekanntlich
den Apfelwein 3u einem vollen Trittet mit einer ganz gewöhnlichen,
minderwertigen Orte verſetzt hat Wenn auch dieſe Falſifikation
nicht auf einmal und nur in verhältnismäßig leinen Quantitäten
geſchah und omit, wie man annehmen kann, die Qualität des Ge⸗
ränkes im großen und ganzen gerade nicht erheblich verſ

E

Er
hat, ſo hat ſie doch naturgemäß auf den Meliorationsprozeß des
ſelben einen ſehr ſtörenden Einfluß ausgeübt. Dieſes damnum wird
alſo Leonhard erſetzen müſſen
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Wenn S ſich jetzt darum handelt, feſtzuſtellen, was denn dieſer
ſeinem Nachbar hinſichtlich des luérum eigentlich 3u reſti⸗
Uieren haben wird, ſo wird ſich dies Iin unſerem ſelbſtver⸗
ſtändlich nicht mit arithmetiſcher Genauigkeit beſtimmen laſſen; eS
genügt eine moralis aequitas, und dürfte da beiden arteien, dem
Beſchädigten ſowohl wie auch dem Beſchädiger, kein zu großes Unrecht
geſchehen, enn der etztere dem erſteren ungefähr die Hälfte des
entgangenen Gewinnes erſetzt. Es dürfte dies auch den gerade hierüber
gemachten Ausführungen beſten entſprechen. Selbſtverſtändlich
wird eonhar auch noch vorbehalten leiben dürfen, eine
gemeſſene und billige Entſchädigung, die ihm als depositarius zu⸗
kommt Ur die enützung der Fäſſer falls er ſelbſt dieſe
beigeſtellt Aben ſollte) In Abzug 3 bringen, wogegen der deponens
nicht invitus ſein kann, wenigſtens nicht rationabiliter. auch dann
nicht, enn der Depoſitar, wie in unſerem alle, anfangs auf eine

freiwillig verzichtet ätte, da ihm 10 dadurch das Recht, eine
ſpäter justa 6t Tationab1l1 wieder U beanſpruchen,

nicht genommen wurde
Schließlich bliehe noch eine rage 3 beantworten, inwie  2

eit nämlich ebnhar durch eine betrügeriſche Handlungsweiſe
geſündigt hat, und glauben wir da, ihn doch von einer chweren
u freiſprechen 3 können ſowohl bezüglich des damnhum EMmergens,
wie auch hinſichtlich des ucrUum CESSA4IIS, das der deponens erlitten
hat So bedeutend vielleicht auch der Betrug und für ſich Er

cheinen mag, ſo iſt (S nämlich doch ſehr raglich, ob das dadurch
verurſachte damnhum wirklich auch eln derartiges iſt, daß eS al
STaVE betrachtet werden muß Der Grund hievon iſt nämlich der,
daß die Differenz wiſchen eſſerer und minderer Qualität einer und
derſelben und beiläufig gleichalterigen Gattung Moſtes (bei gleicher
Quantität) für gewöhnlich Im Preiſe nicht ſehr bedeutend 3u ſein
Egt, und ſo dürfte wohl auch die zwiſchen den vier Hektolitern
beſſerer und minderer Drte ſich ergebende Differenz noch keine
gravis materia ausmachen, daß derentwegen Leonhard auch ſchon
wirklich einer ſchweren Unde geziehen werden mu Wir können
natürli auch vorausſetzen, daß Leonhard als In dieſer Sache be
wandert dies auch gewußt hat und auf dieſes hin ſeine Handlungs⸗
weiſe keineswegs als wirklich ſchweren Betrug aufgefaßt 0  en mag

Die Gründe, Qaus denen unſer depositarius wenigſtens Proba⸗
hiliter nicht für das Lu CT 1I verantwortlich gemacht
werden kann, haben wir ſchon vernommen Zur richtigen Beur—
teilung der moraliſchen U diesbezüglich werden wir aber n
unſerem Falle auch noch Rückſicht nehmen müſſen arauf, wie ebnhar
ſelbſt ierüber gedacht hat, alſo auf ſeine ſubjektive Auffaſſung Le
flektieren müſſen Ob dieſer wohl daran gedacht hat, daß durch
ſeine Betrügereien dem Eigentümer der Sache wirklich eln ſolcher
Nachteil zugefügt werden konnte, wie 4⁷ ſich ſpäter erausgeſtell

t hat?

57*
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Wir glauben kaum. Nachdem eonhar nämlich, wie geſagt, nur

ſukzeſſie und da jedesma nUur Iu unbeträchtlicher Quantität ſeine
minderwertige Orte der beſſeren beigemiſcht hat, ſo mochte dieſem
Umſtand auch keine beſonders, nachteilige irkung ſchrieben aben

Auch dadurch endlich hat eonhar ſich noch nicht er
efehlt, daß - ohne Erlaubnis des Eigentümer die Sache für
ſich benützt hat; nUur dann würde - er gefehlt aben, wenn EL
die 16. deposita Weiſe gebraucht aben würde, daß * ſie
ſpäter nicht mehr 0 reſtituieren können Noldin Summa Theol
IIIOTL II 1I 555, was doch hier nicht der Fall iſ

—1 (Ehevertrag arina hat bei threr Heirat mit ntoniu
den Vertrag gemacht ſich itig „Alles zu verheiraten 46 Später
jedoch IM Hinblicke auf ihre Utter und Armen Geſchwiſter ſteigt

ihr der un auf, zu deren Gunſten Eln Teſtament 3u erri  en,
zuma der Beamte bei Abſchluß des Ehevertrages das als rlaubt
bezeichnet 0 Da ſie ſich aber ! Ewiſſen nicht er fü räg
ſie beim Beichtvater d  . ob ſie Eln Teſtament machen und über welchen
eil des Vermögens verfügen dür

V vorgelegten Ehevertrage handelt eS ſich fenbar die
Gütergemeinſchaft. Der Provinzialismus „ſich ſeitig alles 3u ver.
heiraten, kann fügli nichts nderes edeuten, als völlige Güter⸗
gemeinſchaft, ſelbſt wie * ſcheint ohne Ausſchluß jeden Vorbehalts⸗

Die Not threr nächſſten Anverwandten geht Marina zu erzen
und ſie möchte enſelben durch Vermächtniſſe zu ommen. Die
Belehrung des Beamten beruhigt ſie nicht ſie fürchtet threm Ver
prechen dem Manne gegenüber Uuntreu zu werden deshalb muß der
Beichtvater ihr die nötige Aufklärung geben

Während des Lebens beider Clle kann die Gütergemeinſchaft
Qus beſtimmten Gründen aufgehoben werden (Bürgerlich. Geſetzbuch

1464 mit dem ode endet ſie jedenfalls enn nicht etwa 9e
Abkömmlinge vorhanden ſind Nach öſterreichiſchem Recht

Wie Delama II behauptet hat die Gütergemein chaft beſonders die
Teilung IM Todesfalle zUum Zweck (1 Oeſter 88 1234ff.)
Daraus ergibt ſich nun das volle Recht der elelte über den thnen
zufallenden eil teſtamentariſch zu verfügen. Omi kann Marina
über die Hälfte des gemeinſchaftlichen Vermögens zugunſten ihrer

Verwandten Eln Teſtament machen. Natürlich en wir voraus,
daß die Ehe kinderlos iſt; onſt dürfte ſie nuur den Teil, der
beſſchade des geſetzmäßigen Anſpruches der Kinder übrig bleibt, den
Verwandten zuwenden.

Marina mit threm Manne jedo Erbvertrag Eln⸗;
ſein, was übrigens i vorliegenden Falle nicht angenommen

werden kann, ſo mu ſie ſich nach dem Uebereinkommen und den
poſitiven Geſetzen richten. Nach dem dürfte ſie ohne Einwilligung
thre annes keine Vermächtniſſe errichten.


